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Quelle: BLLV-PM Nr. 21v. 18.11.2020 

Der BLLV macht sich stark für die FÖL 

Forderungen der Landesfachgruppe FöL im BLLV: 
 

 Einbeziehung der Förderlehrerinnen und Förderlehrer in den Art. 59 BayEuG 
und somit rechtlicher Anerkennung im Status „Lehrer“. Eine Namensgebung al-
leine bewirkt keine Statusänderung, die rechtlich wirksam ist! Nur wer „Lehrer“ 
ist, darf auch wie „Lehrer eingesetzt“ werden! 
 

 Anerkennung der im Berufsbild gestiegen Vor- und Nachbereitungszeiten für 
den Unterricht einschließlich notwendiger Absprachen und damit Abschaffung 
der Verwaltungszeit ohne Erhöhung der gesamten Unterrichtsverpflichtung 
 

 Angleichung der Eingangsbesoldung und der funktionslosen Beförderung für 
Förderlehrerinnen und Förderlehrer an das Niveau der Fachlehrer, gem. dem 
Landtagsbeschluss Drs. 13/7553 vom 12.März 1997 
 

 Aufhebung der „Durchschnittsberechnung“ für den Unterrichtsanteil aller För-

derlehrer im Lehrerbudget zugunsten einer individuellen Berechnung auf 

Grundlage des tatsächlichen Beschäftigungsverhältnisses 

Verbesserungen für Förderlehrkräfte umsetzen! 
Förderlehrerinnen und Förderlehrer sind immens wichtig, wenn es um individuelle Förderung 
und Differenzierung an Schulen geht. Ihre Situation ist allerdings nach wie vor prekär.  

Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV) auf. 
„Gerade in Krisenzeiten müssen wir noch mehr aufpassen, dass kein Kind verloren geht.  

Alle Schülerinnen und Schüler müssen individuell abgeholt und gefördert werden. Experten dafür 
sind unsere Förderlehrerinnen und –lehrer. Auf sie kommt es an, sie brauchen beste Arbeitsbe-
dingungen“, so BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann.  

An diesen Bedingungen hakt es jedoch gewaltig, wie Jochen Fischer, Leiter der Landesfachgruppe 
Förderlehrer im BLLV deutlich macht: „Die Umfrage zeigt klar: Die Praxis des Kultusministeriums 
ist mehr als fragwürdig, rechtliche Grundlagen werden vom Dienstherren missachtet und Förder-
lehrerinnen und Förderlehrer als Ersatz-Lehrer missbraucht“. 
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Persönliches: 

Die Landesfachgruppe FÖL im BLLV hat sich verstärkt: 

Kennst du schon unsere FAQ´s für Förderlehrer*innen? 

wir Förderlehrkräfte haben einen Beruf, der eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Dies 

bedingt aber auch die Gefahr eines falschen und dadurch unbefriedigenden Einsatzes.  

Um dem entgegenzuwirken hat die Fachgruppe FÖL im BLLV ein FAQ Verzeichnis grundlegender und 

häufiger Fragen erstellt. Die FAQ enthalten, aufgeteilt auf mehrere Seiten, Antworten auf häufige 

Fragen zu unserem Beruf. 

Du findest sie und viele andere wichtige Informationen im Mitgliederbereich unserer Webseite!  

Die Kontaktdaten findet ihr auf der Webseite der Landesfachgruppe unter 
https://www.bllv.de/bllv/organisation/fachgruppen/foerderlehrerinnen/ 



Fachgruppe Förderlehrer im BLLV 

Verantwortlich: Jochen Fischer, FG Förderlehrer im BLLV, Kontakt: foerderlehrer@bllv.de 

Der BLLV setzt sich mit Erfolg für die Förder-

lehrerinnen und Förderlehrer ein!!! 

Erfreuliches  

100 Beförderungen für Förderlehrkräfte von A9 nach A10 
Besonders in diesen schwierigen Zeiten ist es ein großer Erfolg des BLLV, 
dass die Beförderungsmöglichkeiten für Förderlehrkräfte erhalten bleiben 
konnten. Gerd Nitschke fordert aber den Beförderungskegel zu beachten 
und zu verbessern. „Wenn 83 % der Förderlehrkräfte im ersten Beförde-

rungsamt festhängen, dann kann doch etwas nicht stimmen. Leistung muss 
sich lohnen und dies eben auch nach der ersten Beförderung." Der BLLV 

wird hier weitere Forderungen im Staatshaushalt 2021 einbringen. 

 

Wir gratulieren  

allen Kolleg*innen, 

die es in dieser 

Runde geschafft 

haben!   
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Informatives 

Die Personalvertretung 

Der Personalrat ist eine Interessenvertretung der Beschäftigten gegenüber der 

Dienststelle mit den gesetzlichen Aufgaben Mitbestimmung - Mitwirkung – An-

hörung. 

Das Amt des Personalrats ist ein unentgeltliches Ehrenamt mit einer erforderli-

cher Freistellung vom Dienst . Es besteht selbstverständlich Schweigepflicht - 

auch gegenüber der Dienststelle und Schulleitungen.  

Der Örtliche Personalrat... 

  beteiligt sich an allen Vorgängen, die die Beschäftigten wesentlich berüh-

ren.  

 ergreift Maßnahmen, die der Dienststelle und ihren Angehörigen dienen.  

 tagt regelmäßig in nicht öffentlichen Sitzungen.  

Personalrat Behörde 
Beispiele 

Örtlicher  
Personalrat 

(ÖPR) 
Schulamt 

Einsatz mobilen Reserve, Fortbil-
dungsmaßnahmen, Versetzungen, 
etc. 

Bezirks
personalrat 

(BPR) 
Regierung 

Beförderungen, Versetzungen, Dis-
ziplinarverfahren, Ablehnung von 
Teilzeitanträgen, etc. 

Haupt
personalrat 

(HPR) 
Kultusministerium 

Festlegung der Beurteilungsrichtli-
nien, Beförderungen, Beförde-
rungsrichtlinien, etc., 

Es ist immer die Personalvertretung zu beteiligen, die bei der je
weils entscheidungsbefugten Dienststelle gebildet ist. 

Die Stufenvertretung 
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Mitbestimmung des ÖPR 
(Maßnahme darf nur mit Zustimmung des Personalrats durchgeführt werden) 

 

 Versetzung von Lehrkräften an eine andere Schule des gleichen Schulamtsbezirks 

 bei Versetzungen und Abordnungen von mehr als 3 Monaten 

 bei der Ablehnung oder beim Widerruf von Anträgen auf Nebentätigkeitsgenehmi-

gungen 

 Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit 

 Inhalt von Personalfragebogen 

 

Mitwirkung/Beteiligung des ÖPR 
(die Dienststelle muss die Angelegenheit mit der Personalvertretung erörtern) 
 

 Regelung der Ordnung in der Dienststelle 

 beim Erlass von Disziplinarverfügungen und Einleitung förmlicher Disziplinarverfahren 

 bei allgemeinen Fragen der Fortbildung und bei der Aufstellung von Grundsätzen für die 

Auswahl von Teilnehmern an Fortbildungen 

 Gestaltung der Arbeitsplätze 

 

Anhörung des ÖPR  
(die Personalvertretung kann gegen eine beabsichtigte Maßnahme Bedenken äußern;  
die Verwaltung muss dazu Stellung nehmen) 

 

 Beteiligung bei Leistungsbezügen (Leistungsprämien) 

 Anhörung bei Schulbaumaßnahmen  

 Beteiligung bei Arbeitsschutz und Unfallverhütung 

 Wer Rat und Hilfe beim Örtlichen Personalrat sucht,  muss dies nicht auf dem 
Dienstweg tun! 

 Du kannst dich direkt an jedes Personalratsmitglied deines Vertrauens wen-
den! Es gibt keine fixe Hierarchie bei Anfragen an den Örtlichen Personalrat! 

 Personalräte sind dem Dienstherren gegenüber nicht weisungsgebunden und 
nur den geltenden Gesetzen und Verordnungen verpflichtet!  

 Personalräte unterliegen der Schweigepflicht! Eine Verletzung dieser Schwei-
gepflicht wird als Dienstvergehen eingestuft!  

Bei Welchen Maßnahmen muss der ÖPR beteiligt werden? 

Informatives 

! 
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I. Allgemeines 
 

Das Staatsministerium der Finanzen hat mit der Bekanntmachung „Rahmenregelungen 
zur Durchführung von Mitarbeitergesprächen“ vom 28. Mai 1998 (FMBl S. 142), geän-
dert durch Bekanntmachung vom 13. Februar 2009 (FMBl S. 38), das Mitarbeiterge-
spräch als neues Instrument der Personalführung für alle staatlichen Behörden verbind-
lich eingeführt.  

Es ist sicherzustellen, dass das Mitarbeitergespräch in allen Verwaltungen durchge-
führt wird (Abschnitt IV Satz 2 der FMBek).   
 

Quelle: KWMBl Nr. 11/2014 

 
 

 
 

 
 

Das Mitarbeitergespräch an den staatlichen Schulen 

Das Mitarbeitergespräch an den staatlichen Schulen... 
 

 dient der Intensivierung des Dialogs zwischen der Schulleitung und den 
Lehrkräften sowie den weiteren an den Schulen tätigen Personen.  

 stellt - unabhängig vom laufenden  dienstlichen Geschehen und von ak-
tuellen Anlässen – die  individuelle Leistungssituation der Mitarbeiterin-
nen und  Mitarbeiter. 

 sowie das Führungsverhalten der Vorgesetzten  in den Mittelpunkt der 
Betrachtung.   

 führt in der Regel  zu einer gemeinsamen Vereinbarung über Ziele. Die-
se können sich auf die Unterrichtsarbeit, auf unterrichtliche Vorhaben, 
schulbezogene Aktivitäten und auf die eigene berufliche Qualifikation 
beziehen. 

 soll über eine intensive Aussprache das Verhältnis der Gesprächspartner 
positiv gestalten helfen. 

 hilft  den Vorgesetzten, die Probleme, Interessen und das Leistungsver-
mögen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser kennen zu lernen 
und darauf zu reagieren. 

 ist nicht Bestandteil der Dienstliche Beurteilung, wohl aber Vorausset-
zung für eine rechtlich einwandfreie Durchführung. 

 soll eine Rückmeldung über die eigene Leistung als Führungskraft lie-
fern. 

Rechtliches 

Auszug aus der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst  
vom 16. Mai 2014 Az.: II.5-5 P 4020-6b.125 110 
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Das Mitarbeitergespräch an den staatlichen Schulen 

 

II. Durchführung des Mitarbeitergesprächs 
 
1. Personenkreis   

Mitarbeitergespräche sind mit allen Beschäftigten der staatlichen Schulen sowie mit 
denjenigen Beschäftigten zu führen, die dorthin mit dem überwiegenden Teil ihrer Un-
terrichtspflichtzeit mindestens für die Dauer eines Jahres abgeordnet sind.  
 
Ausgenommen sind:  

 Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter und Studienreferendarinnen und 
Studienreferendare,   

 mit weniger als ¼ der regelmäßigen Unterrichtspflichtzeit Beschäftigte und 
befristete Beschäftigte,   

 beurlaubte Bedienstete, sofern die Beurlaubung mindestens für die Dauer eines 
Jahres bewilligt wurde.      

 

2. Zuständigkeit  
 Gesprächspartner sind die Schulleiterin oder der Schulleiter und ihre Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter. … 
 
3. Turnus   

 Ein Mitarbeitergespräch ist jeweils im Zeitraum zwischen zwei periodischen Beur-
teilungen zu führen.   

 Ferner ist ein Mitarbeitergespräch zu führen – spätestens zwei Jahre nach Ende 
der Probezeit, wenn bis dahin noch keine periodische Beurteilung stattgefunden 
hat, – spätestens zwei Jahre nach der letztmaligen periodischen  Beurteilung.   

 Dabei geht die Initiative zum Mitarbeitergespräch regelmäßig von der Schullei-
tung aus. Kommt in diesem Rahmen ein Mitarbeitergespräch nicht zustande, so 
kann die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter die Initiative ergreifen.  

 
4. Dauer des Mitarbeitergesprächs 

 Für das Gespräch ist so viel Zeit aufzuwenden, wie notwendig ist, um alle anste-
henden Themen umfassend zu erörtern…. 
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III. Inhalt des Mitarbeitergesprächs  

 Zusammenarbeit und Führung (Beziehungen zwischen den Kollegen unterei-
nander sowie zwischen Mitarbeiterin oder Mitarbeiter und Vorgesetzten),  

 dienstliche Verwendung (Analyse, Abstimmung und Erledigung der übertrage-
nen unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Aufgaben) 

 Arbeitsbedingungen (äußerer Unterrichtsrahmen, Umfeld der Schule), 

 weitere Verwendung und berufliche Perspektiven (Einsatzmöglichkeiten, 

 berufliche Entwicklung, Fortbildung,  

 Erwartungen an den Vorgesetzten 

 

IV. Dokumentation des Mitarbeitergespräches 

 Über die wesentlichen Ergebnisse des Mitarbeitergesprächs – nicht über den 
gesamten Gesprächsinhalt – ist eine Niederschrift zu fertigen, die von den Ge-
sprächspartnern unterzeichnet werden soll.  

 Je eine Ausfertigung der Niederschrift erhalten die Gesprächsteilnehmer. 

 bei unterschiedliche Auffassungen über den Inhalt, ist die Schulleiterin oder 
der Schulleiter, die oder der das Mitarbeitergespräch führt,  für den Inhalt der 
Niederschrift verantwortlich und unterzeichnet diese allein. 

 Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter hält in einer Erklärung auf einem geson-
derten Blatt fest, aus welchen Gründen er die Niederschrift in der vorliegenden 
Form nicht unterzeichnet. 

 Als „Ergänzende Bemerkung” ist eine Feststellung darüber aufzunehmen, ob 
die Gesprächsteilnehmer vereinbart haben, die Niederschrift oder Auszüge dar-
aus (z. B. Zielvereinbarungen) anderen Stellen zu übermitteln 

 der Inhalt des Gesprächs und die Niederschrift sind vertraulich zu behandeln. 

Ein fehlendes Mitarbeitergespräch innerhalb eines Beur-

teilungszeitraumes kann einen Anfechtungsgrund gegen 

eine dienstliche  Beurteilung darstellen! 

Das Mitarbeitergespräch an den staatlichen Schulen 

Quelle: KWMBl Nr. 11/2014 
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Fachliches 
 

 
 

 
Auszüge aus den amtlichen Vorgaben: 

 Kindergarten- und Vorkursbesuch sind ein Angebot und keine Verpflichtung  
 der schulische Vorkursanteil ist ein Angebot der Kindertageseinrichtung und kein Angebot der Schule 
 Der Vorkurs wird lediglich in Kooperation mit der Schule durchgeführt  
 die KiTa hat verpflichtend eine Sprachstandserhebung bei allen Kindern durchzuführen 
 die Schule führt Sprachstandserhebungen NUR IN AUSNAHMEFÄLLEN durch!  

(siehe Handreichungen Vorkurs240 Modul A Zif. 2.2) 

 der Einsatz der Beobachtungsbögen SISMIK / SELDAK ist nach § 5 Abs. 2 und 3 AVBay-KiBiG verbindlich 
vorgeschrieben  (Handreichungen Vorkurs240 Modul A Ziff. 1)  

 mit der Schule findet der Vorkurs nur im letzten Kita-Jahr statt 
 nach einer Empfehlung durch die Kita ist dann die Teilnahme am Vorkurs freiwillig und hängt einzig vom 

Elternwillen ab. 
 die Gruppenstärke darf nur in begründeten Ausnahmefällen die Grenze von 8 überschreiten 
 wichtig ist, Kinder aus Flüchtlings- und asylsuchenden Familien nicht sofort in den Vorkurs zu geben. Für 

diese Kinder ist eine Schweigeperiode normal. 
 der Vorkursanteil der Kitas kann im vorgegebenen Zeitumfang auch ohne den schulischen Anteil stattfin-

den  ==> somit entsteht durch Absage wg Corona kein Nachteil für die Vorkurskinder!! 
 ob auch der Vorkursanteil der Grundschule im vorgegebenen Zeitumfang eingerichtet wird, hängt von der 

zugewiesenen Lehrerwochenstundenzahl ab und wird jeweils vor Ort vom zuständigen Schulamt – anhand 
der Anzahl der von den Kitas gemeldeten Vorkurskinder – entschieden 

 die Vorkurslehrkraft ist auf dem direkten Weg zur Kita und zurück zur Dienststelle bzw. nach Hause durch 
die dienstliche Wegeversicherung abgesichert  

 da der Vorkurs zu ihren dienstlichen Tätigkeiten gehört, ist keine Dienstreisegenehmigung erforderlich. 
 die Vorkurslehrkraft kann keine Wegezeiten bei ihrem Arbeitgeber abrechnen (vgl. KMS hierzu aus20 09)  

 die Fahrzeiten vom und zum Dienstort werden nicht auf die Unterrichtszeit der Lehrkraft bzw. auf ihr Stun-
denkontingent für den Vorkurs angerechnet 

 die Vorkurslehrkraft kann jedoch ihre Fahrtkosten geltend machen. Sie verwendet dafür die auf der Home-
page der jeweiligen Bezirksregierung eingestellten Reisekostenformulare 

  zu stellen ist ein Reisekostenpauschantrag, wonach eine pauschalierte Reisekostenabrechnung über das 
Schuljahr hinweg erfolgt. Für weitere Auskünfte stehen die Reisekostenstellen an den Bezirksregierungen 
gerne zur Verfügung 

 
Quellen:  
Staatsinstitut für Frühpädagogik 
https://www.ifp.bayern.de/projekte/professionalisierung/vorkurs_deutsch.php 
Neues Kompendium Vorkurs240 
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/4586/neues-kompendium-unterstuetzt-lehrkraefte.html 

 

Infos und Links zum Thema „Vorkurs240“ 

https://www.ifp.bayern.de/projekte/professionalisierung/vorkurs_deutsch.php
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/4586/neues-kompendium-unterstuetzt-lehrkraefte.html

